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B E S C H L U S S  
 

aus der 10. Sitzung 
der Gemeindevertretung 
am Mittwoch, 06.07.2022 

 
 

 
öffentliche Sitzung 
 

3. Beratung und Beschlussfassung über die Aufhebung der Satzung über die 
Erhebung Wiederkehrender Straßenbeiträge (WStrBS) der Gemeinde 
Schmitten vom 27.06.2019, die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die 
Erhebung Wiederkehrender Straßenbeiträge (WStrBS) der Gemeinde 
Schmitten vom 11.12.2020 und die 2. Änderungssatzung vom 28.10.2021 sowie 
Neufassung der Satzung über die Erhebung Wiederkehrender Straßenbeiträge 
(WStrBS) der Gemeinde Schmitten im Taunus. 

VL-59/2022 

 

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt, die Satzung über die Erhebung Wiederkehrender Straßenbeiträge vom 
27.06.2019, die 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung Wiederkehrender Straßenbeiträge 
(WStrBS) der Gemeinde Schmitten vom 11.12.2020 sowie die 2. Änderungssatzung vom 28.10.2021 in Gänze 
aufzuheben. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt, den dem Original der Niederschrift beigefügten Entwurf der Satzung 
über die Erhebung Wiederkehrender Straßenbeiträge (WStrBS) der Gemeinde Schmitten im Taunus 
rückwirkend zum 01. Januar 2019 als Satzung. 
 
17 Ja-Stimme(n), 2 Gegenstimme(n), 8 Stimmenthaltung(en) 
 

 




